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Legende

Die Ausgangssituation mit der bestehenden Bebauung
ist auf Grund des Versiegelungsgrades von 0,12 der
Versiegelungsstufe „gering bis mittel“ zuzuordnen.
Der Planfall mit einer GRZ von 0,4 wird der Stufe „hoch“
zugeordnet.

Die Eingriffsschwere (Eingriffs-/Beeinträchtigungsfaktor)
ergibt sich daher aus der Differenz der zulässigen
Grundflächenzahl des Bebauungsplans (GRZ = 0,40)
und dem Versiegelungsgrad des Ausgangszustandes.
Eingriffsfaktor = 0,4 - 0,12 = 0,28
Die Eingriffsfläche beträgt 3316m2

Ermittlung des Eingriffs

Maßstab: M 1: 500

Datum:

Plannr.: Karte 2

Bebauungsplan "Hofgut Schwarzachtal"
Stadt Neunburg vorm Wald

02.02.2026

Berechnung des Kompensationsbedarfs:

Ausgleichbedarf = Eingriffsfläche x WP  x Eingriffsfaktor (GRZ)

Der Ausgeleichsbedarf kann noch mit einem
Planungsfaktor reduziert werden
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